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Verordnung über die Weiterbildung: Eröffnung des Anhörungsverfahrens 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die eidgenössischen Räte haben das Weiterbildungsgesetz (WeBiG)am 20. Juni 2014 ver
abschiedet (BBI 2014 5177). Die Referendumsfrist ist am 9. Oktober 2014 unbenutzt abge
laufen. 

Die Verordnung des BundesratesJber die Weiterbildung liegt nun als Anhörujigsenhwurf vor. 
Wir freuen uns, Ihnen den Enhwurf zur Stellungnahme zu unterbreiten. 

Die Anhörungsunterlagen können über die Internetadresse 
http: //www, ad m i n. ch/ch/d/gg/pc/pe ndent. htm I bezogen werden. 

Ihre Stellungnahme richten Sie, wenn möglich ausschliesslich in elektronischer Form, an das 
Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI: weiterbildung@sbfi.admin.ch. 

Das Anhörungsverfahren dauert bis zum 2. Oktober 2015. 

Bei Fragen steht Ihnen im SBFI Frau Theres Kuratli, wissenschaftliche Beraterin (058 464 20 
86, theres.kuratli@sbfi.admin.ch). zur Verfügung. 

Nach Ablauf der Anhörungsfrist werden die eingereichten Stellungnahmen im Intemet veröf
fentlicht. Im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG; SR 151.3) sind wir be
strebt, barrierefreie Dokumente zu publizieren. 

Für Ihre Mitarbeit danken wir Ihnen im Voraus. 

Freundliche Grüsse 

Johann N. Schneider-Ammann 
Bundesrat 
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